
(Ar. 2460.) Allerhöchfte Kabinetsorder vom 1. Juli 1844., die Eingangs-Zollsätze vom aus-

ländischen Zucker und Sirop und die Steuer vom ausländischen Rüben-

zucker betreffend.

J. Gemaßheit der unter den Staaten des Zollvereins bestehenden vertrags-

maßigen Vereinbarung, wonach vom 1. September d. J. ab, die Eingangs-

Lollsäte vom ausländischen Zucker und Sirop und die Steuer vom inländischen
übenzucker von drei zu drei Jahren festgestellt werden sollen, bestimme Ich auf

Ihren Bericht vom 22. v. M., daß für den dreijährigen Zeitraum vom 1. Ser-
tember d. J. bis dahin 1847. folgende Zoll= und Steuersätze zur Anwendung
kommen sollen:
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II. Die Steuer von dem aus Rüben erzeugten Rohzucker soll Einen Tha-
ler für den Zollzenener betragen und von den zurZuckerbereitung be-
stimmten Rüben mit 11 Silbergroschen von jedem Zollzentner roher
Rüben erhoben werden.

Diesen Meinen Besehl haben Sie durch die Gesetzsammlung bekannt zu
machen und von dem bestimmten Zeitpunkte ab, zur Ausführung bringen zu lassen.

Sanssouci, den 1. Juli 1841.

Friedrich Wilhelm.
An den Staats-= und Finanzminister Flottwell.
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